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1. Der Regierungsrat beschliesst die Totalrevision der Verordnung 
betreffend die kantonale Archäologie gemäss vorgelegtem publikations-
fähigem Entwurf. 

2. Diese Änderung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.  

 

Begründung 

Per 1. Januar 2013 wurden mit der Revision des Gesetzes über den 
Denkmalschutz vom 20. März 1980 (Denkmalschutzgesetz; SG 497.100) 
diverse Änderungen auf Gesetzesstufe eingeführt. Im Zuge dessen wurde 
die Verordnung betreffend die kantonale Archäologie (Archäologie-
verordnung, AV; SG 497.120) überprüft und überarbeitet. Ziele der Total-
revision sind es, die Gesetzesänderungen auf Verordnungsstufe umzu-
setzen, die Verordnung zu modernisieren und dem heutigen Umgang mit 
archäologischen Denkmälern anzupassen, Klarheit in die Begrifflichkeit zu 
bringen, auf unnötige Regelungen zu verzichten und bewährte Regelungen 
beizubehalten. 
 

                                                                                           
 

 

 


